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Erwägungen

E. 1.1
Der deutsche Staatsangehörige A.________ (geb. 1951) reiste am 12. September 2018 in
die Schweiz ein und erhielt am 12. November 2018 eine bis am 11. September 2023
befristete Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA als Arbeitnehmer für das Einzelunternehmen
B.________, dessen Inhaberin seine Lebenspartnerin C.________, ebenfalls deutsche
Staatsangehörige, war.

Am 9. August 2022 meldete die Gemeindeverwaltung Richterswil, dass A.________
Ergänzungsleistungen beantragt habe. Aus dem Gesuch von A.________ vom 7. August
2022 ging hervor, dass das Einzelunternehmen B.________ im Juli 2020 gelöscht worden
war und er stattdessen die D.________ GmbH gegründet hat.

Mit Verfügung vom 5. Mai 2023 widerrief das Migrationsamt des Kantons Zürich die
Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA von A.________ und wies ihn aus der Schweiz weg.

E. 1.2
Die dagegen erhobenen Rechtsmittel wurden von der Rekurs-abteilung der
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 6. November 2023 und vom
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, mit Urteil vom 3. Juli 2024
abgewiesen.

E. 1.3
Mit elektronischer Eingabe vom 14. September 2024 erhob A.________ Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragte, es sei das
Urteil des Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2024 aufzuheben und es sei ihm die
Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zu verlängern. Prozessual ersuchte er um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung sowie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und
Verbeiständung.

Mit Verfügung vom 17. September 2024 erkannte die Präsidentin der II.
öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde aufschiebende
Wirkung zu.

E. 1.4
Mit Schreiben der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vom 17. Oktober 2024
(elektronische Eingabe) wurde das Bundesgericht informiert, dass der Beschwerdeführer
am 12. Oktober 2024 verstorben ist. Die Rechtsvertreterin beantragt dem Bundesgericht,
das bundesgerichtliche Verfahren bezüglich des Antrags auf Erteilung der
Aufenthaltsbewilligung als gegenstandslos abzuschreiben. Zudem ersucht sie das
Bundesgericht, über die Anträge bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen des



kantonalen Verfahrens sowie über den Antrag um unentgeltliche Prozessführung sowie
-verbeiständung im bundesgerichtlichen Verfahren zu entscheiden.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer machte vor Bundesgericht in vertretbarer Weise einen
Aufenthaltsanspruch gestützt auf Art. 4 Anhang I FZA (SR 0.142.112.681) sowie auf Art. 8
Ziff. 1 EMRK aufgrund seiner Beziehung zu seiner in der Schweiz niedergelassenen
Lebenspartnerin geltend, weshalb die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten zur Verfügung steht ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG

e contrario ; vgl. BGE 147 I 268 E. 1.2.7 ; 139 I 330 E. 1.1).

Da im Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde auch die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt waren, ist auf die Beschwerde einzutreten (Art. 42, Art.
82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG ).

E. 2.2
Aufgrund des Hinscheidens des Beschwerdeführers während des bundesgerichtlichen
Verfahrens besteht kein aktuelles, schutzwürdiges Interesse mehr an einem Urteil in der
Sache. Das Verfahren ist gegenstandslos geworden und dementsprechend durch die
Instruktionsrichterin (hier: das präsidierende Mitglied der Abteilung) als Einzelrichterin im
Verfahren nach Art. 32 Abs. 2 BGG abzuschreiben.

E. 3.1
Bei Entfallen des Rechtsschutzinteresses bzw. Gegenstandslosigkeit des Verfahrens
entscheidet das Bundesgericht mit summarischer Begründung über die Prozesskosten
aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes ( Art. 71 BGG in Verbindung
mit Art. 72 BZP [SR 273]). Es ist in erster Linie auf den mutmasslichen Ausgang des
Prozesses abzustellen (vgl. Verfügung 2C_1028/2020 vom 4. März 2021 E. 1.3 mit
Hinweis).

Vorliegend erübrigt es sich indessen, den mutmasslichen Prozessausgang im Hinblick auf
den hier zu treffenden Kostenentscheid zu bestimmen, da es sich rechtfertigt, auf die
Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ).

Zudem war der Beschwerdeführer bedürftig und die vorliegende Beschwerde ist nicht als
von vornherein aussichtslos zu qualifizieren. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
und Verbeiständung für das bundesgerichtliche Verfahren ist deshalb gutzuheissen ( Art. 64
BGG ). Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse
angemessen zu entschädigen ( Art. 64 Abs. 2 BGG ; vgl. Urteil 2C_78/2024 vom 1. Mai
2024 E. 4).

Parteientschädigungen sind nicht geschuldet ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).

E. 3.2
Soweit die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers das Bundesgericht darum ersucht, über
die Anträge bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens zu
entscheiden, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht die Kosten des
vorangegangenen Verfahrens nur anders verteilen kann, wenn es den angefochtenen
Entscheid ändert ( Art. 67 BGG ). Dies ist hier, wo das Ver-fahren gegenstandslos
geworden ist, nicht der Fall (vgl. Urteil 2C_622/2016 vom 31. März 2017 E. 3.4).
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